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V V'(\ ~ L\ ·. 2(, 

zum Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über den Antrag 4074/ A 
der Abgeordneten Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Tanja Graf, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011), das 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022 und das Energielenkungsgesetz 2012 geändert werden 
(2576 d.B) - TOP 12 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben zitierte Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichts 2576 d.B. wird wie folgt 
geändert: 

1. Artikel 1Z3 lautet: 

„ 3. Nach § 121 wird folgender § 12 Ja samt Überschrift eingefügt: 

„Pflicht zur Erstellung eines Versorgungssicherheitskonzepts 

§ 121a. (!)Versorger mit mehr als 20.000 Zählpunkten oder einer jährlichen Abgabemenge von mehr 
als 300 GWh haben Konzepte zur Vorbereitung des unmittelbaren Ausfalls ihrer größten einzelnen 
Bezugsquelle zu erstellen und diese an die Regulierungsbehörde zu übermitteln. 

(2) Die Konzepte gemäß Abs. 1 haben zu enthalten: 
1. eine detaillierte und leistungs- sowie mengenmäßige Darstellung aller getroffenen und geplanten 

Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, dass bei unmittelbarem langfristigem Ausfall der größten 
einzelnen Bezugsquelle die übrigen Bezugsquellen dazu in der Lage sind, die Deckung der 
jeweiligen gegenüber österreichischen Endkunden eingegangenen vertraglichen 
Versorgungsverpflichtungen erfüllen zu können, 

2. eine detaillierte und mengenmäßige Darstellung aller getroffenen und geplanten Maßnahmen, die 
dazu dienen, den Anteil an Gasmengen mit Ursprung in Staaten, die von einer aufrechten 
Maßnahme im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, ABI. Nr. L 229 vom 31.07.2014, S. 1, in 
der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2024/745, ABI. Nr. L 745 vom 23 .02.2024, S. 1, betroffen 
sind, zu reduzieren sowie 

3. eine Darstellung über die Herkunft aller Gasmengen, die nicht über virtuelle Handelspunkte 
bezogen wurden, wobei Gasmengen unbekannter Herkunft als solche auszuweisen sind. 

(3) Die Konzepte sind jährlich bis zum 1. Oktober für das folgende Kalenderjahr an die 
Regulierungsbehörde zu übermitteln. 

( 4) Versorger können ihre jeweiligen Konzepte gemäß Abs. 1, auch auszugsweise, im Internet 
veröffentlichen. Soweit die Konzepte veröffentlicht wurden, hat die Regulierungsbehörde diese auch auf 
ihrer eigenen Website zu veröffentlichen und in ihrem Bericht gemäß§ 28 Abs. 3 E-ControlG darzustellen. 

(5) Die Pflicht zur Erstellung der Konzepte gemäß Abs. 1 entfällt, sofern ein Versorger gegenüber der 
Regulierungsbehörde nachweist, dass 

1. die Gasmengen seiner größten einzelnen Bezugsquelle ihren Ursprung in Staaten haben, die nicht 
von einer aufrechten Maßnahme im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, ABI. Nr. L 229 
vom 31.7.2014, S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2024/745, ABI. Nr. L 745 vom 
23.02.2024, S. l , betroffen sind, 

2. es sich nicht um Gasmengen unbekannter Herkunft handelt oder 
3. die jährliche Liefermenge seiner größten einzelnen Bezugsquelle, bezogen auf das Gasjahr, 

weniger als 25 % der jeweils von ihm insgesamt im vorhergehenden Gasjahr an seine 
österreichischen Endkunden gelieferten Gasmengen beträgt. 

(6) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes hat die Regulierungsbehörde bei allen in Österreich tätigen 
Versorgern, sofern nachvollziehbar, das Herkunftsland der Gasmengen bei bilateralen Verträgen oder die 
Börse, über welche Gasmengen beschafft werden, abzufragen. Versorger sind dazu verpflichtet, die hierfür 
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notwendigen Daten und Informationen in schriftlicher Form innerhalb von zwei Wochen nach schriftlicher 
Anfrage durch die Regulierungsbehörde an diese zu übermitteln."" 

2. Artikel 2 Z 2 lautet: 

„2. Dem§ 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Für die Jahre 2026 und 2027 stehen für die Diversifizierung des Bezugs von Erdgas sowie für die 
Umrüstung von Anlagen auf den alternativen Betrieb mittels anderer Energieträger jene Mittel zur 
Verfügung, die gemäß Abs. 1 in den vorausgegangenen Jahren nicht zugesagt oder durch 
Auftragserteilungen gebunden oder in Anspruch genommen wurden."" 

3. Artikel 2 Z 3 lautet: 

„ 3. § 8 lautet: 

„§ 8. ( 1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Tag nach der Kundmachung in Kraft und mit 31. Dezember 
2027 außer Kraft. 

(2) § 2 Abs. 1 und 3 sowie § 8 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/2024 treten 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft."" 

Begründung 
Zu Z 1 (§ 121a): 

Es wird festgelegt, dass Versorger (auch Importeure) von der Pflicht zur Erstellung von Konzepten zur 
Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen zur Absicherung des Ausfalls der größten einzelnen 
Bezugsquelle sowie der Reduzierung des Anteils an Gasmengen mit Ursprung in Staaten, die von einer 
aufrechten Maßnahme im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, ABI. Nr. L 229 vom 31.07.2014 S. 1, 
in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 20241745, ABI. Nr. L 745 vom 23.02.2024 S. 1, betroffen sind, 
umfasst sind. 

Es wird zudem klargestellt, dass auch die Bestimmungen des Abs. 4, 5 und 6 für Versorger (auch 
Importeure) gelten. 

Zu Z 2 (§ 2): 

Nicht zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene oder nicht in Anspruch genommene Mittel 
eines Jahres können auch in Folgejahren zugesagt oder vergeben werden. 
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